
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renato Barachino 

Dipl.-Psychologe 

Leiter der Lebensberatung  

 

Ulrike Ott 

Verwaltungsangestellte, erste Ansprechpartnerin  

bei Kontaktaufnahme von Ratsuchenden, Durchführung von 

Koordinations- und Verwaltungsaufgaben 
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Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin 
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Franz Joseph Koch 

Dipl.-Sozialpädagoge 
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Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin 

Teilzeit 

 

 

Konsiliarische Unterstützung 

 

Frau Ursula Trappe, Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
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PraktikanInnen 

Lars Höller, stud.psych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

  

Im Jahr 2022 haben 449 Familiensysteme (insgesamt 1077 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene) Leistungen  von der 
Lebensberatung Saarbrücken erhalten.  

 

Zusätzlich nahmen 379 Erwachsene, Kinder und Jugendliche 
an weiteren Angeboten der Lebensberatung wie Elternkursen, 

offenen Sprechstunden, Weiterbildungen teil. 

 

Leistung und Alter 

Die Leistungen bezogen sich auf Personen  
im Alter von 

0 bis 3 Jahre                          *91  **92              0 

7 bis 12 Jahre                           72 82 0 

13  bis 18 Jahre                        58 58 0 

19 bis 21 Jahre                           9  5 0 

22 bis 25 Jahre                          0 0 0 

26 bis 39 Jahre                          0 0 0 

Über 40 Jahre                            0 0 0 

*weiblich **männlich ***divers 

Beratungsanlässe  

Bei Kindern und Jugendlichen waren die  
wichtigsten Themen: 

Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten 1.  

Partnerschaftskonflikte der Eltern  2.  

Trennung und Scheidung der Eltern  3.    

Psychiatrische Erkrankung eines Elternteils 4.  

Konflikte mit Herkunftsfamilie  5.   

 

Leistungsanzahl aus der Kinder- und  

Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 0 

§ 17/§ 18 Beratung zu Partnerschaft, Trennung und 

Scheidung, Ausübung der Personensorge 0  

§ 17/18 i.V.m. § 28 Partnerschafts-, Trennungs-, 

Scheidungsberatung i. V. m. Erziehungsberatung 263  

§ 28 Erziehungsberatung  166  

§ 41 Beratung junger Volljähriger  20  
 



 

 

 

 

   

  

 

Familiäre Zusammenhänge 

Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren 

(N = 429) lebten 

bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern  54,6%  

bei einem alleinerziehenden Elternteil  31,2%  

bei einem leiblichen Elternteil mit 
Stiefelternteil oder Partner  10,7%   

bei Großeltern, Verwandten oder in 
Pflegefamilien  1,9 %   

in anderen Wohnsituationen  1,6 %  

 

Das heißt: 45,4% aller Kinder und Jugendlichen leben nicht  

in ihrer Ursprungsfamilie. 

 
Zeitliche Verteilung der Leistung 

Arbeit mit und für Klienten   70%  

Qualitätssichernde Maßnahmen  13%  

Präventive Angebote  10%   

Vernetzende Tätigkeit  7%   
 

Beratungssetting 

 

Face-to-face-Beratung   84,4%  

Telefonberatung  9,4%  

Videoberatung  4,4%   

Onlineberatung  1,8%   
 
Die verschiedenen Beratungssettings werden flexibel einge-
setzt, je nach Bedürfnissen der Ratsuchenden. Durch unser 
dauerhaftes Angebot von Face-to-Face-Beratung und digitaler 
Beratung werden auch in Zukunft die Zugänge zur Beratung 
erleichtert. 

 

Beratungsdauer 

Beratungen 0 bis 3 Stunden  44.5 %  

Beratungen 4 bis 10 Stunden  35,6 %  

Beratungen länger als 10 Stunden  19,9 %   

 

 

 



 

 

 

 

   

  

Was uns auffiel… 

 

 Die durchschnittliche Beratungsdauer pro 

abgeschlossenem Fall liegt bei 7,6 Stunden. 
  Zur Erziehungsberatung gehört originär auch die 

Beratung in Fragen der Partnerschaft, bei Trennung und 

Scheidung sowie bei der Ausübung der elterlichen Sorge 
und des Umgangs. Rund 59% unserer Leistungen 

wurden in diesem Zusammenhang erbracht. Viele Eltern 

kamen auf Anraten oder Verweisung des 
Familiengerichts in die Beratung. 

 

Weitere Angebote im Jahr 2022 

 

 Wir bieten fachliche Unterstützung bei der 

Einschätzung von Kindeswohlgefährdung an. 
Die Beratungsstelle ist vom Jugendamt des 

Regionalverbands Saarbrücken mit der Beratung als 

„Insoweit erfahrene Fachkraft“ nach § 8a SGB VIII 
beauftragt. In 2022 haben Mitarbeitende von 6 

Einrichtungen diese Beratung in Anspruch 

genommen. 

 Auch in 2022 haben wir mit unserem Know-How 

den Aufbau der Sozialräumlichen Erziehungsbe-
ratung im Regionalverband unterstützt. In 

regelmäßigen Abständen organisieren wir dazu den 

fachlichen Austausch mit den Fachkräften der 
Träger, die Erziehungsberatung in den Sozial-

räumen anbieten. 

 Als Netzwerkpartner des „Infopoint Ukraine“ der 

Landeshauptstadt Saarbrücken haben wir unser 

Beratungsangebot (mit Unterstützung von 
Sprachmittler*innen) für Geflohene aus der Ukraine 

ausgeweitet. 

 Unser Kollege Franz Joseph Koch ist mit vier 

Personalstunden wöchentlich für den Bereich 

Prävention sexuellen Missbrauchs tätig. Diese 
Tätigkeit umfasst u.a. Schulungen für Haupt- und 

Ehrenamtliche, die Mitarbeit in der Fachgruppe 

Prävention und die Fachberatung der Kirchen-
gemeinden bei der Erstellung ihres institutionellen 

Schutzkonzeptes. Diese Stunden werden zusätzlich 

vom Bistum finanziert. 

 



 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So lautet der Titel des Gutachtens, das der Wissenschaftliche 
Beirat für Familienfragen beim Bundesministerium für 
Familie, Frauen und Jugend 2021 unter der Federführung 
von Professor Jörg Fegert vorgelegt hat. 
 
Wir fühlen uns durch die Empfehlungen des Beirates darin 
bestärkt, unsere präventiv ausgerichtete Beratung für Eltern 
zum Umgang mit Partnerschaftsproblemen, zur 
Stressbewältigung und zur Steigerung ihrer Kompetenzen für 
den Umgang mit Konflikten auszubauen. Seit Jahren 
verzeichnen wir hier in der Lebensberatung Saarbrücken 
gleichzeitig eine deutliche Steigerung der Hochkomplexität 
von Trennungs- und Scheidungsberatung, vor allem im 
Kontext gerichtsnaher Beratung. 
 
Alles in allem zielten im vergangenen Jahr 59 % unserer 
Leistungen darauf, Eltern und Familien vor, während und 
nach einer Trennung beziehungsweise Scheidung zu beraten 

und zu begleiten. 

 

Dabei weichen die Beratungen im hochstrittigen Kontext in 
ihrer Komplexität und Dynamik deutlich von „normalen“ 
Anlässen ab. Dementsprechend braucht es eine breitere 
Palette von Haltungen, Methoden und Ressourcen für unsere 
Arbeit mit Trennungsfamilien. 
 
In vielen Trennungs- und Scheidungsfamilien ist das 
Konfliktniveau hoch. Durch die Krise der Partnerschaft und 
die anschließende Trennung ist es bei den Erwachsenen zu 
Kränkungen gekommen. Hoch konflikthaft getrennte Eltern 
erleben sich häufig als nicht mehr so selbstwirksam und 
handlungsfähig. Die Wahrnehmung auf das Gegenüber kann 
sehr verzerrt sein. 
 
Kooperation und Kommunikation auf der Elternebene sind 
dann in der Regel deutlich erschwert. Manche Eltern neigen 
dazu, sich z. B. bereits bei kleineren Erziehungsthemen 
exzessiv zu streiten. Andere brauchen Abstand voneinander, 
bis dahin, dass der Kontakt auf das Notwendigste reduziert 
wird. Mit unserem beraterisch-therapeutischen Angebot 
unterstützen wir die Eltern, in Stresssituationen mit den 
„mächtigen“ Gefühlen wie Angst oder Wut umzugehen, die im 
Zuge des Paarkonflikts und der Trennung gewachsen sind.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gemeinsam 

getrennt erziehen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den mächtigen 

Gefühlen der Trennung 

umgehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
Die prozesshafte Diagnostik des Konfliktverhaltens und die 
Reflexion der jeweiligen Anteile der Eltern am Konflikt-
geschehen sind dabei immer wieder wichtig. In kleinen 
Schritten können getrennte Eltern lernen, in der 
Kommunikation für sich selbst einzustehen, sich gleichzeitig 
in die Bedürfnisse des anderen Elternteils hineinzuversetzen  
und Vereinbarungen zu treffen, wie sie Elternschaft als 
getrenntes Paar gemeinsam organisieren können. 
 
 
 
Studien zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
zeigen, dass Kinder und Jugendliche aus Trennungsfamilien 
häufiger belastet sind als Kinder aus Kernfamilien. Je höher 
das Konfliktniveau der Eltern, umso höher die Belastungen 
und Risiken für die Kinder. 
 
Nicht selten geraten sie im Zuge der Trennung beispielsweise 
in einen Loyalitätskonflikt und sitzen dann zwischen den 
Stühlen. Im Trennungsstress fällt es Eltern manchmal 
schwer, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und zu 
berücksichtigen. Das gilt in besonderer Weise für den 
Wunsch der Kinder nach Bindung zu dem anderen Elternteil, 
mit dem man selbst vielleicht eigentlich „nichts mehr zu tun 
haben will“. Umso wichtiger ist es, in der Beratung immer 
wieder den Blick der Eltern für die Bedürfnisse ihrer Kinder 
zu sensibilisieren. 
 
Wir sind aufgrund der langjährigen Erfahrung sicher, dass 
konfliktreduzierende Maßnahmen für die Eltern die 
wirksamste Form der Entlastung und Unterstützung ihrer 
Kinder darstellen. Eine wirkliche Befriedung des 
Elternkonfliktes und der Schutz des Kindes sind eher „am 
Verhandlungstisch“ als vor Gericht zu erreichen. 
 
 
 
Renato Barachino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mich hat keiner 
gefragt, wie ich das 
finde, dass meine 
Eltern sich 
trennen.“  
(Jonas, 10 Jahre) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

Über Geld wird in der konkreten Beratungsarbeit wenig 

gesprochen. Für die Ratsuchenden gilt das Prinzip der 
Kostenfreiheit. Dennoch bleibt: Guter Rat ist teuer! Er ist  

vor allem personal- und zeitintensiv. 

 
Kosten 2022 

Fachpersonalkosten 370.987,46 € 80,5 %  

Verwaltungspersonalkosten 54.704,12 € 11,9 % 

Sachkosten 35.003,46 € 7,6 % 

Gesamtkosten  460.695,04 € 100,0 % 

 

Im Jahr 2022 hat das Bistum Trier 3,03 Mio. € für seine  
20 Beratungsstellen in Rheinland Pfalz und dem Saarland 

aufgewendet. Hinzu kommen die Landes- und 

Kommunalzuschüsse von insgesamt rund 3,88  Mio. €.  
Die 20 Beratungsstellen erbrachten 9.344 Beratungs- 

leistungen mit denen 19.640 Personen erreicht wurden. 

Damit werden für jede Person ca. 352 € Steuer-  
und Kirchensteuergelder eingesetzt. 

 

Die präventiven und vernetzenden Tätigkeiten der 
Beratungsstellen sind (mit Ausnahme von Zusatz- 

projekten) in den o. g. Zahlen enthalten. Sie sind im  

Sinne des staatlichen Kinder- und Jugendhilfegesetzes  
(SGB VIII), wie auch im Sinne der kirchlichen Sozial-,  

Jugend-, Ehe- und Familienpastoral integraler Bestand- 

teil der Beratungsarbeit. 
 

Träger der Lebensberatung Saarbrücken ist das Bistum  

Trier. Die Finanzierung wird vom Bistum Trier und mit  
dem Zuschuss des Regionalverbandes Saarbrücken sicher- 

gestellt. Die Zahlen aus 2022: 

 
Finanzierung 2022 

Regionalverband Saarbrücken   219.999,86 € 47,8%  

Bistum Trier 240.695,18 € 52,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 


